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Text 

§ 14 
Patientenanwaltschaft 

Die Rechtsträger der Krankenanstalten müssen vor Entscheidungen, die grundlegende allgemeine 
Interessen der Patienten und Patientinnen berühren, der Patientenanwaltschaft Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. Dies gilt insbesondere vor Entscheidungen über die Errichtung neuer, die 
Einschränkung oder Auflassung bestehender stationärer und ambulanter Versorgungsstrukturen, für die 
öffentliche Mittel eingesetzt werden. 
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